
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/4/15 5Ob46/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1986

Norm

ZPO §500 Abs2 IIB1

Rechtssatz

Auf die Berechnung des Wertes des Streitgegenstandes nach § 500 Abs 2 ZPO sind nicht die Bestimmungen des RATG

(oder des GGG) sondern die §§ 54 bis 60 JN sinngemäß anzuwenden.

Entscheidungstexte

5 Ob 46/82
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